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In NRW gelten die folgenden Aufgaben NICHT zur Mehrarbeit:

Keine vergütbare Mehrarbeit liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:
• Teilnahme an Eltern- oder Schülersprechtagen,
• Teilnahme an Konferenzen, Dienstbesprechungen und Prüfungen aller Art (einschließlich der
Aufsicht bei Prüfungsarbeiten),
• Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen,
• Teilnahme an Schulveranstaltungen im Rahmen der Richtlinien für Schulwanderungen und
Schulfahrten,
• Teilnahme an sonstigen Schulveranstaltungen (z.B. Schulfeste),
• Teilnahme an Schulsportfesten einschließlich der Mitwirkung als Kampfrichter,
• Teilnahme und Mitwirkung am Schulgottesdienst,
• Teilnahme an Veranstaltungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft,
• Teilnahme und Aufsicht bei Berufsberatungen,
• Besuch von Schülern während der Berufspraktika,
• Erledigung von Verwaltungsarbeit,
• Bereitschaftsanwesenheit in der Schule, ohne dass tatsächlich Unterricht erteilt wird.

http://www.bezreg-muenster.de/startseite/abt…enster_edit.pdf)

1https://www.lehrerforen.de/thread/36935-mehrarbeit/?postID=322065#post322065

http://www.bezreg-muenster.de/startseite/abteilungen/abteilung4/Dezernat_47_Personalangelegenheiten/Informationen/Mehrarbeit/Merkblatt_Mehrarbeit_BR_Muenster_edit.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/36935-mehrarbeit/?postID=322065#post322065

